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ZEITmagazin gewinnt gegen iranische Polit-Sekte

Das ZEITmagazin lässt sich 
mit juristischen Drohgebär-
den nicht den Mund verbie-
ten. Mit einem Versäumnis-
Urteil vom 13. Januar 2023 
hat das Hamburger Land-
gericht alle Anträge des 
Vereins Nationaler Wider-
standsrat Iran (NWRI) ge-
gen einen Artikel des ZEIT-
magazins zurückgewiesen 
(Az.: 324 O 496/22). Damit 
darf der Text wieder in sei-
ner Originalfassung vom 28. 
Oktober 2021 erscheinen. 
Diese Originalfassung war 
die Titelgeschichte der Aus-
gabe vom 28. Oktober 2021.

Geklagt hatte der Natio-
nale Widerstandsrat Iran 
(NWRI). Dahinter verbirgt 
sich eine 1981 in Teheran 
gegründete Organisation, 
die unter anderem auch in 
Deutschland präsent ist. 
Der deutsche Verein wurde 
vom deutschen Verfassungs-
schutz in der Vergangenheit 
als politischer Arm einer 
sektenartigen Organisation 
namens Volksmudscha-
hedin eingestuft. Gleich-
wohl wird er von einigen 

Bundestagsabgeordneten 
unterstützt. In einer Titel-
geschichte vom 28. Ok-
tober 2021 berichtete das 
ZEITmagazin erstmals über 
den Verdacht, die Volks-
mudschahedin könnten ab 
Mitte der Neunziger Jah-
re Minderjährige aus Köln 
in ein Militärcamp im Irak 
geschleust und als Soldaten 
ausgebildet haben.

Der NWRI bestritt die Dar-
stellung des ZEITmagazins: 
Die Kinder seien mit der 
Zustimmung ihrer Eltern in 
den Irak zurückgekehrt und 
hätten in dem Camp Schul- 
und Universitätskurse be-
legt, hieß es in einem Antrag 
auf einstweilige Verfügung, 
den die Organisation an das 
Hamburger Landgericht 
schickte. Insgesamt ging sie 
juristisch gegen insgesamt 
acht Passagen des Artikels 
vor. In einem Beschluss 
vom 19. Januar 2022 befand 
das Landgericht Hamburg 

die meisten der vom NWRI 
angegriffenen Passagen je-
doch für rechtmäßig und 
wies den Verfügungsantrag 
zurück. So dürfe zulässig 
davon gesprochen werden, 
dass der Protagonist der Ge-
schichte „zu einem Soldaten 
der Volksmudschahedin ge-
worden sei und eine militä-
rische Ausbildung absolviert 
habe“, schrieben die Richter.

In Bezug auf drei Passagen, 
die Randaspekte der Ge-
schichte betrafen, befand das 
Landgericht Hamburg, dass 
diese nicht weiterverbreitet 
werden dürften (Az.: 324 O 
504/21). Später wurde ein 
weiterer Halbsatz mit einer 
einstweiligen Verfügung des 
Hanseatischen Oberlan-
desgerichts untersagt (Az.: 
7 W 20/22). Nachdem das 
ZEITmagazin Widerspruch 
gegen den Beschluss des 
Landgerichts Hamburg ein-
gelegt hatte und dann vor 
dem Hanseatischen Ober-

landesgericht in Berufung 
gegangen war, ließ es dem 
NWRI eine Frist zur Erhe-
bung einer Hauptsachekla-
ge setzen, um die strittigen 
Sachfragen endgültig ge-
richtlich klären zu lassen 
(Az.: 7 U 49/22).

Zu einer mündlichen Ver-
handlung vor dem Hambur-
ger Landgericht erschienen 
Vertreter des NWRI dann 
jedoch nicht mehr. Das 
Landgericht Hamburg fällte 
deshalb ein Versäumnisurteil 
und hob das ursprüngliche 
Verbot auf. Der NWRI muss 
nun auch die Kosten aller 
Verfahren tragen. 

Bei den Verfahren gegen 
den NWRI vertraute die 
ZEIT Verlagsgruppe auf die 
Rechtsanwälte Jörg Na-
bert und Julius Wieske der 
Hamburger Kanzlei Senfft 
Kersten Nabert Van Een-
denburg (SKNE), die schon 
seit längerem für das Ham-
burger Medienhaus tätig ist. 
(ps)
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Die 16 neuen Titel

B
B:REAL - Echte Promis, echtes Leben
Billion Dollar Apes
Bubbalo Bill

D
Der Polizeirabbi
Der Polizeiseelsorger
Die Eifelpraxis – Lieben und leben lassen
Die Eifelpraxis - Wann, wenn nicht jetzt?
Die Whistleblowerin

G
Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern

H
Hegau Magazin
Hoch 3
Holla die Waldfee

M
ME & MYSELF – Mein jüngeres ICH & ICH
ME AND MYSELF – Mein jüngeres ICH UND ICH

N
Nur Bares ist Wahres – Die Welt der Pfandleiher

P
phytogene ernährung

www.markenartikel-magazin.de
Täglich neue Meldungen rund um die Marke
sowie Personalien und Veranstaltungen 
aus der Markenwelt.

Der markenartikel-Newsletter erscheint 2x wöchentlich 
mit frischen Marken-News.

Vernetzen Sie sich mit uns via unserer LinkedIn-Präsenz
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Über 74.000 
archivierte Titel!

Recherchieren Sie kostenlos unter

titelschutzanzeiger.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Nur Bares ist Wahres – Die Welt der 
 Pfandleiher

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

Seven.One Entertainment Group GmbH, 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Bubbalo Bill
Holla die Waldfee

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Daniel Douglas Wissmann, 
Müggenkampstraße 35, 20257 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Hoch 3

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Alpenwelt Karwendel Tourismus GmbH, 
Dammkarstraße 3, 82481 Mittenwald

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

phytogene ernährung

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

thesportgroup GmbH, 
Jean-Pierre-Jungels-Straße 6, 55126 Mainz

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für

B:REAL - Echte Promis, echtes Leben

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen, Untertiteln 
und Zusammensetzungen für alle Medien einschließlich Printmedien, Film, 
Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und Onlinedienste sowie Onlinemedien 
und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke.

HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, 
Brienner Straße 9, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

ME & MYSELF – Mein jüngeres ICH & ICH
ME AND MYSELF – Mein jüngeres ICH UND 

ICH

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten, Abwand-
lungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen und grafischen Darstel-
lungen zur Verwendung in allen Medien und sonstigen Werkarten, insbe-
sondere Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und 
digitale Medien.

SEO Entertainment GmbH, 
Münchner Straße 121, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Hegau Magazin

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen, Untertiteln 
und Zusammensetzungen für alle Medien einschließlich Printmedien, Film, 
Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und Onlinedienste sowie Onlinemedien 
und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke.

NIL MEDIA Verlag, Inhaberin Nil Yalciner, 
Gütebohlweg 9b, 78343 Gaienhofen
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Billion Dollar Apes

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch 
CD-ROM; DVDs; CD-I, podcasts, Offline- und Online-Dienste und sonstige 
Online-Medien.

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Die Whistleblowerin

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, 
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM; DVDs; CD-I, podcasts, 
Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause, 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern
Die Eifelpraxis - Wann, wenn nicht jetzt?
Die Eifelpraxis – Lieben und leben lassen
Der Polizeiseelsorger
Der Polizeirabbi

in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abwandlungen, Ab-
kürzungen, Titelkombinationen, Darstellungsformen, graphischen Gestal-
tungen, Schreibweisen, insb. Groß- u. Kleinschreibung, Schriftarten, ent-
sprechenden Untertiteln und mit allen Zusätzen für alle Werkarten und 
Medien (insb. Film, Fernsehen, Offline- und Online-Dienste (insb. Internet), 
Bild-/Ton- und Datenträger aller Art, sowie sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke.

UFA Fiction GmbH, 
Dianastraße 21, 14482 Potsdam


